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Technik und Handeln. 
Eine handlungstheoretische Analyse 

 

Ingo Schulz-Schaeffer 

 

 

Zusammenfassung: 
Im vorliegenden Beitrag untersucht aus handlungstheoretischer Perspektive, was damit gemeint ist, 
wenn von Handlungsträgerschaft von Technik, vom Mit-Handeln von Technik, Handlungsdelega-
tion an Technik usw. die Rede ist. Den Ausgangspunkt der Analyse bildet das zweckrationale Han-
deln, das sich technischer Wirkungen instrumentell bedient. Diese Konstellation stellt den „hardest 
possible case“ für die Frage der Handlungsträgerschaft von Technik dar. Sie bildet den idealtypi-
schen Grenzfall der denkbar asymmetrischsten Form der Verbindung von menschlichem Handeln 
und technischem Wirken, diejenige Einbeziehung von Technik in Handlungszusammenhänge, die 
durch das denkbar geringste Maß an technischer Selbsttätigkeit gekennzeichnet ist. Was sich bereits 
hier an Handlungsträgerschaft von Technik zeigt, sollte anderswo folglich umso mehr vorzufinden 
sein. Die handlungstheoretische Analyse wird zeigen, dass die Handlungsbeiträge von Technik grö-
ßer und vielfältiger sind, als dies unser gewöhnliches Denken und Reden über Handlungen und 
Handlungszusammenhänge in der Regel zu erkennen gibt. Eine Erklärung für diese Diskrepanz 
findet sich in der vorherrschenden Praxis der Privilegierung der zielsetzenden Intention bei der 
Handlungszuschreibung. Diese Zuschreibungspraxis befördert Wahrnehmungsweisen und Denk-
haltungen, die den Blick von den Handlungsbeiträgen technischer Artefakte weglenken. Abschlie-
ßend werden Grenzen einer handlungstheoretischen Analyse der sozialen Bedeutung von Technik 
angesprochen, die sich aus der Wirksamkeit von Technik als Institution ergeben. 
 
Schlüsselwörter:  
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1. Einleitung 

In den Science and Technology Studies (STS) und der Techniksoziologie finden sich seit einigen 

Jahrzenten verstärkt Konzepte und Begriffe, die das Wirken technischer Artefakte in die Nähe 

menschlichen Handelns rücken. Ein Vorläufer dieser Herangehensweise, die ab den 1990er-Jahren 

vor allem durch die Akteur-Netzwerk-Theorie an Bedeutung gewonnen hat, ist Hans Freyer, der in 

seiner Technikphilosophie die Delegation von Tätigkeiten an Technik als Delegation von Teilstü-

cken von Handlungszusammenhängen konzipiert (vgl. Freyer 1966 [1934], S. 59ff.). Darüber weit 

hinausgehend, plädiert die Akteur-Netzwerk-Theorie für eine symmetrische Betrachtung von Men-

schen und Nicht-Menschen (technischen Artefakten) als Akteure (vgl. z.B. Latour 1996). Mit der 

und in Anschluss an die Akteur-Netzwerk-Theorie hat sich der Begriff der „Handlungsträgerschaft“ 

(agency) von Technik (vgl. Latour 2007; Schulz-Schaeffer 2007, S. 433ff.; Roßler 2015, S. 92ff.) 

etabliert. Daneben und darüber hinaus sind in der Berliner Techniksoziologie Überlegungen zum 

„Mithandeln“ von Technik (Rammert 1998a, S. 305; Schubert 2011) angestellt worden sowie zum 

auf Mensch und Technik verteilten Handeln (vgl. Rammert und Schulz-Schaeffer 2002, S. 43ff.), 

zur „Interaktivität“ von Mensch und Technik (Rammert 1998b, S. 122f.) und zum gradualisierten 

Handlungsbegriff (vgl. Rammert und Schulz-Schaeffer 2002). Alle diese Ansätze zielen in der ei-

nen oder anderen Weise darauf, die „Exkommunikation der Sachen und Sachverhältnisse aus der 

Soziologie“ (Linde 1972, S. 78) rückgängig zu machen. Es geht ihnen darum, konzeptionelle Per-

spektiven zu entwickeln, aus denen technische Artefakte und Abläufe als Mitwirkende des sozialen 

Geschehens erfasst werden können und nicht lediglich als „Anlaß, Ergebnis, Förderung oder Hem-

mung menschlichen Handelns in Betracht [kommen]“ (Weber 1972 [1922], S. 3).  

Im vorliegenden Beitrag soll es darum gehen, diese begriffliche Herangehensweise genauer 

unter die Lupe zu nehmen und zu untersuchen, was im Einzelnen damit gemeint ist bzw. gemeint 

sein kann, wenn von Handlungsträgerschaft von Technik, vom Mit-Handeln von Technik usw. die 

Rede ist. Zu diesem Zweck werde ich eine handlungstheoretische Analyse des Zusammenwirkens 

von menschlichen und artefaktischen Handlungsbeiträgen vornehmen (Abschnitt 2). Diese Analyse 

geht von einer Mensch-Technik-Konstellation aus, die in den Überlegungen heutiger Wissen-

schafts- und TechnikforscherInnen praktisch keine Rolle spielt und deren Wahl deshalb begrün-

dungsbedürftig ist: Ich wähle das zweckrationale Handeln, das sich technischer Wirkungen instru-

mentell bedient, als Ausgangspunkt meiner handlungstheoretischen Analyse, weil diese Konstella-

tion den „hardest possible case“ (Collins 1981, S. 7) für die Frage der Handlungsträgerschaft von 

Technik darstellt. Sie bildet den idealtypischen Grenzfall der denkbar asymmetrischsten Form der 

Verbindung von menschlichem Handeln und technischem Wirken, diejenige Einbeziehung von 
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Technik in Handlungszusammenhänge, die durch das denkbar geringste Maß an technischer Selbst-

tätigkeit gekennzeichnet ist. Was sich bereits hier an Handlungsträgerschaft von Technik zeigt, 

sollte anderswo folglich umso mehr vorzufinden sein.  

Die handlungstheoretische Analyse wird zeigen, dass die Handlungsbeiträge von Technik grö-

ßer und vielfältiger sind, als dies unser gewöhnliches Denken und Reden über Handlungen und 

Handlungszusammenhänge in der Regel zu erkennen gibt. Eine Erklärung für diese Diskrepanz, so 

werde ich im Abschnitt 3 argumentieren, findet sich in der vorherrschenden Praxis der Privilegie-

rung der zielsetzenden Intention bei der Handlungszuschreibung. Diese Zuschreibungspraxis be-

fördert Wahrnehmungsweisen und Denkhaltungen, die den Blick von den Handlungsbeiträgen 

technischer Artefakte weglenken. Zur Einordnung und Kontextualisierung der handlungstheoreti-

schen Analyse scheint es mir sinnvoll, dann auch noch auf einige ihrer Grenzen zu sprechen zu 

kommen. Die Wirksamkeit von Technik als Institution bildet meines Erachtens eine ganz wesent-

liche Grenze (Abschnitt 4). Die zentralen Befunde des Beitrages werden abschließend zusammen-

gefasst (Abschnitt 5). 

2. Drei Handlungsdimensionen und ihre Verteiltheit auf Mensch und 
Technik 

Handlungstheoretisch betrachtet sind Handlungen Verhaltenssequenzen, die der Realisierung be-

stimmter Ziele dienen (vgl. Parsons 1968 [1937], S. 44) und die daran in ihrer Durchführung ori-

entiert sind. Handeln ist dementsprechend ein Verhalten, dessen Entwurf den Intentionen von Akt-

euren entspringt und dessen Durchführung ihrer intentionalen Steuerung und Kontrolle unterliegt 

(vgl. z.B. Luckmann 1992, S. 48ff.). Es muss sich dabei nicht notwendig um eine bewusst intenti-

onale Handlungsplanung und -steuerung handeln. Routinehandlungen weisen die Merkmale der 

(dann stillschweigend) sinnhaften Zielorientierung und Durchführungssteuerung in der Regel eben-

falls auf. 

Ausgehend von diesem in der Soziologie und den Sozialwissenschaften weit verbreiteten 

Handlungsbegriff lassen sich Akteure durch drei Merkmale charakterisieren: Sie sind (1) als effek-

tive Handlungssubjekte fähig, verändernde Wirksamkeit auszuüben, sind also in der Lage, die Ver-

änderungen in Raum und Zeit herbeizuführen, die erforderlich sind, um das betreffende Handlungs-

ziel zu erreichen (effektive Handlungsdimension). Sie sind (2) regulative Handlungssubjekte, in-

sofern sie die Steuerungsgewalt und Kontrolle über die Handlungsdurchführung besitzen (regula-

tive Handlungsdimension); und sie sind (3) intentionale Handlungssubjekte, das heißt es sind ihre 
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Intentionen, von denen sich die Schritte der Handlungsdurchführung ableiten (intentionale Hand-

lungsdimension). 

Die argumentative Strategie dieses Abschnitts besteht darin zu erkunden, ob und wie sich die 

Situation in Hinblick auf diese drei Merkmale ändert, wenn Technik ins Spiel kommt, wie es sich 

also auf den Charakter von Mensch und Technik als effektive, regulative und intentionale Hand-

lungssubjekte auswirkt, wenn menschliches Handeln im Zusammenhang mit technischem Wirken 

erfolgt. Zu diesem Zweck beginne ich mit dem Fall, in dem sich am wenigsten ändert, also mit der 

Form der Verbindung menschlichen Handelns mit technischem Wirken, bei der die Zielbestim-

mung und die Durchführungskontrolle des Ablaufs im denkbar größten Maße bei den menschlichen 

Akteuren verbleibt. Dieser Fall bildet den Startpunkt, von dem aus die Formen der zunehmenden 

Handlungsträgerschaft von Technik systematisch in den Blick genommen werden sollen. 

2.1 Startpunkt: Instrumentelle Technik in zweckgerichtetem Handeln 

Die weitestgehenden Formen der Unterordnung des technischen Geschehens unter menschliche 

Handlungsabsichten und Handlungskontrolle finden sich im zweckrationalen Handeln, das sich 

technischer Wirkungen instrumentell bedient. Dies ist zum einen durch diesen Typus des Handelns 

begründet, zum anderen durch die Art und Weise, der Bezugnahme auf Technik: Das zweckratio-

nale Handeln ist von allen idealtypischen Formen des Handelns diejenige, bei der der Entwurf und 

die Durchführung der Handlung am vollständigsten durch eine konkret gefasste Intention des Han-

delnden gesteuert wird: durch die als Handlungsziel gefasste Intention, von der sich die Schritte 

der Handlungsdurchführung ableiten (Stichwort: Abwägung von Ziel, Mitteln und Nebenfolgen). 

Die instrumentelle Nutzung von Technik ist von allen Arten und Weisen, im menschlichen Handeln 

auf Technik Bezug zu nehmen, diejenige, die den Beitrag des technischen Wirkens zu dem jewei-

ligen Geschehen am eindeutigsten und umfassendsten von menschlichen Handlungszielen abhän-

gig macht, und am eindeutigsten auch von solchen Handlungsabsichten, die unabhängig von der 

betreffenden Technik existieren. 

Diese spezifische Art und Weise der Einbezogenheit von technischem Wirken in menschliches 

Handeln bildet für den Technikphilosophen Hans Freyer die Grundform des Verhältnisses von 

Mensch und Technik. Freyer beschreibt dieses Grundverhältnis in seinen Überlegungen zur Kate-

gorie des „Geräts“. Er veranschaulicht seine Position gedankenexperimentell wie folgt: „Sagen wir: 

ich will Wasser trinken. Ich muß erst die Quelle suchen, dann mich bücken, dann die Hand hohl 

machen, Wasser auffangen usw. Aus diesem Handlungszusammenhang wird (wie das genetisch 

zugeht, fragen wir nicht) ein einzelnes Teilstück ‚Herstellung einer Höhlung mit dichtem Boden‘ 
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zur Form objektiviert, es wird […] aus der bloßen Aktion abgelöst und (in unserm Falle auch ma-

teriell) verfestigt.“ Daraus, dass „ein bloßes Teilstück einer Gesamthandlung den Sinngehalt der 

Objektivation bildet, ergibt sich der Gerätecharakter des Produkts: dieses ist und bleibt seinem Sinn 

nach wesentlich Teil, es genügt sich nicht selbst, sondern will dem Ganzen der Handlung dienstbar 

wieder eingefügt werden. Es weist immer außer sich, es ist nie Gebilde mit in sich geschlossenem 

Bedeutungsgehalt. Sondern es fordert eine Erfüllung seiner Sinnintentionen durch hinzutretende 

Akte der Verwendung. Daß es verwendbar, und zwar in bestimmter Richtung verwendbar ist, das 

ist dem Gerät nicht wie dem Kunstwerk zufällig und unwesentlich, sondern es liegt in der Ge-

samtstruktur seines Bedeutungsgehalts.“ (Freyer 1966 [1934], S. 61) 

Freyers Ausgangssituation ist eine zweckgerichtete Handlung: Das Handlungsziel ist es, Was-

ser zu trinken. Von diesem Ziel leiten sich die aufgezählten Schritte des Handelns ab. Einer dieser 

Schritte ist es, das Wasser mit der hohlen Hand aufzufangen. Dieser Schritt wird nun technisch 

objektiviert. Die hohle Hand wird technisch nachgebildet, etwa in Gestalt einer Schale. Die Schale 

tritt in der Sequenz der Handlungsschritte, die vom Ziel des Wassertrinken-Wollens, abgeleitet ist, 

an die Stelle der hohlen Hand. Mit dieser gedankenexperimentellen Rekonstruktion geht es Freyer 

darum, die Grundstruktur der Verbindung von instrumenteller Technik und zweckgerichtetem Han-

deln zu erhellen: Die Einbezogenheit instrumenteller Technik in zweckgerichtetes Handeln besteht 

darin, dass sie in der Sequenz der Handlungsschritte, die der Realisierung des jeweiligen Hand-

lungsziels dienen, bestimmte Teilstücke übernimmt. Der Sinn der Technik ist somit vom Sinn der 

Handlung abgeleitet, innerhalb derer sie ein Teilstück übernimmt. Instrumentelle Technik trägt ihre 

Bedeutung nicht in sich selbst. Sie erschließt sich erst aus der Bedeutung der Handlungen, in die 

sie einbezogen ist. 

2.2 Technisches Wirken in der effektiven und regulativen Handlungsdimension 

Was ändert sich mit Blick auf die Frage der Handlungsträgerschaft und was bleibt gleich, wenn 

eine zweckrationale Handlung nicht mehr durchgängig mittels menschlicher Körperbewegungen 

durchgeführt wird, sondern Technik instrumentell zur Hilfe genommen wird? Die von Freyer prä-

sentierte Charakterisierung instrumenteller Technik in zweckgerichteten Handlungszusammenhän-

gen enthält als wesentliches Bestimmungsmerkmal, dass sich in der intentionalen Handlungsdi-

mension nichts ändert: Die Bedeutung der Technik ist von der Handlung und damit von der Hand-

lungsabsicht der betreffenden menschlichen Akteure abgeleitet, sie fügt keine neue Bedeutung 

hinzu. In der effektiven Handlungsdimension verändert sich die Situation dagegen. Die verän-

dernde Wirksamkeit wird jetzt zum Teil von der Technik ausgeübt und nicht von menschlichen 

Akteuren. Damit geht zwangsläufig auch eine Veränderung in der regulativen Handlungsdimension 
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einher. Der Akteur, der seine eigenen Hände zu dem Hohlgefäß formt, mit dem er das Wasser auf-

fängt, hat noch die vollständige Kontrolle beispielsweise über die Wasserundurchlässigkeit dieses 

Gefäßes. Nimmt er stattdessen die Schale, dann verliert er diese Kontrolle. Die Dichtheit des Ge-

fäßes ist jetzt eine Eigenschaft der Schale. Zu dem Anteil, zu dem der Erfolg der Handlung von 

dieser Eigenschaft abhängt, geht die Kontrolle über die Handlungsdurchführung an das technische 

Artefakt über. 

Es gibt Ansätze, allen voran die Akteur-Netzwerk-Theorie (vgl. Latour 1996; Belliger und 

Krieger 2006), denen das Merkmal der verändernden Wirksamkeit ausreicht, um den Verursachern 

von Wirkungen Handlungsträgerschaft zuzusprechen. Für Bruno Latour ist „jedes Ding, das eine 

gegebene Situation verändert, indem es einen Unterschied macht, ein Akteur“ (Latour 2007, S. 123; 

vgl. auch Latour 1988, S. 303; Callon 1991, S. 140). Zusammen mit Michel Callon und anderen 

Vertretern der Akteur-Netzwerk-Theorie verwendet er einen Handlungsbegriff, der jegliche verän-

dernde Wirksamkeit als Handeln fasst. Der Vorteil eines solchen schwachen Handlungsbegriffs 

(vgl. Rammert und Schulz-Schaeffer 2002, S. 33, 44f.) besteht darin, das Zusammenspiel und die 

Verwobenheit menschlich und dinglich herbeigeführter Wirkungen unverstellter in den Blick zu 

bekommen und damit auch die Mitwirkung der Dinge an der Formung, Erhaltung und Veränderung 

sozialer und gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen. Genau das ist die Absicht, die die Akteur-

Netzwerk-Theorie mit dieser Begriffs- und Beobachtungsstrategie verfolgt (vgl. Schulz-Schaeffer 

2014, 2017). 

In einer Hinsicht enthält der Handlungsbegriff und das Akteurskonzept der Akteur-Netzwerk-

Theorie allerdings eine Entgrenzung, die für das von ihr verfolgte Erkenntnisinteresse ganz unnötig 

ist und die Unterscheidungsfähigkeit dieser Begriffe stärker verringert als erforderlich wäre. Die 

Akteur-Netzwerk-Theorie betrachtet alle „nonhumans“, d.h. alle „nicht-menschlichen Wesen“, von 

denen verändernde Wirkungen ausgehen, gleichermaßen als Akteure. Eine Wolke, die Regen 

bringt, gilt ihr ebenso als Akteur wie ein Rasensprenger, der den Vorgarten wässert. Zweifellos geht 

von beiden Entitäten eine verändernde Wirksamkeit aus: Der Rasen sprießt, der sonst verdorren 

würde. Bezogen auf die regulative Handlungsdimension bestehen jedoch deutliche Unterschiede. 

Zwar kann man in gewisser Weise in beiden Fällen sagen, dass die Kontrolle des jeweiligen Ge-

schehens von der Entität selbst ausgeübt wird, dass also die spezifische Selektivität des Geschehens 

von der Entität selbst gesteuert wird: Im einen Fall entsteht die Wirkung dadurch, dass sich die 

kleinen Wassertröpfchen oder Eiskristalle, die die Wolke bilden, solange zu größeren verbinden, 
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bis ihre Schwerkraft ausreicht, um sie zur Erde fallen zu lassen; im anderen Fall bewegt der Was-

serdruck einen Schwenk- oder Drehmechanismus, der die Sprührichtung der Düsen des Rasen-

sprengers zyklisch ändert.  

Diese Selektivität ist in beiden Fällen allerdings von höchst unterschiedlicher Art. Nur im Fall 

des Rasensprengers handelt es sich um ein sinnhaftes Geschehen. Die Selektivität, die dazu führt, 

dass die Wolke abregnet, ist durch Eigenschaften der Natur vorgegeben. Die Selektivität des vom 

Wassersprenger ausgehenden Geschehens ist dagegen erzeugte Selektivität. Sie kommt dadurch zu 

Stande, dass der Mechanismus des Geräts so erdacht ist und so eingestellt werden kann, dass sich 

damit eine bestimmte Fläche in einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Wassermenge bewäs-

sern lässt. Diese Differenz zwischen vorgegebener und erzeugter Selektivität bringt die Dimension 

des Sinns ins Spiel. Denn Sinn ist der Begriff dafür, dass die Selektivität eines Geschehens nach 

Maßgabe erzeugter und nicht vorgegebener Differenzen erfolgt (vgl. Luhmann 1984, S. 101; 

Schulz-Schaeffer 2007, S. 33ff.). Ein wesentlicher Unterschied zwischen technischen Artefakten 

und den nicht-menschlichen Wesen der Natur besteht mithin darin, dass die Selektivität technischer 

Objektivationen im Gegensatz zur Selektivität von Naturereignissen sinnhafte Selektivität ist (vgl. 

Schulz-Schaeffer 2007, S. 256-258, 441f., 483-485). Dies sieht auch Freyer bereits, wenn er, wie 

zuvor zitiert, von den Sinnintentionen der Geräte spricht. 

Ich möchte diese Überlegungen nutzen, um den Begriff der regulativen Handlungsdimension 

(und des regulativen Handlungssubjekts) wie folgt zu präzisieren: Nur solche Formen der Steue-

rung und Kontrolle von Ereigniszusammenhängen sollen unter diesen Begriff fallen, die als Aus-

druck erzeugter Selektivität interpretiert und folglich als sinnhaft gesteuert und kontrolliert betrach-

tet werden können. Damit fasse ich den Begriff der sinnhaften Steuerung bzw. Kontrolle deutlich 

weiter als die Handlungstheorie in der Tradition Max Webers. Nicht nur die sinnhafte Verhaltens-

steuerung durch bewusstseinsfähige Subjekte soll darunterfallen, sondern auch die Steuerung und 

Kontrolle von Ereignissen durch gegenständlich materialisierte oder in anderer Weise objektivierte 

Sinnstrukturen. Diese Erweiterung ist im Übrigen bereits streng handlungstheoretisch gesehen nur 

konsequent. Denn auch die meisten Sinnstrukturen, die für die sinnhafte Selektivität des mensch-

lichen Handelns verantwortlich sind, sind in kulturellen Formen und mentalen Modellen objekti-

vierte Sinnstrukturen und zugleich – ebenso wie technische Objektivationen – als soziale und kul-

turelle Konstruktionen Ausdruck erzeugter Selektivität. 

Auf der Grundlage dieser Überlegungen ergibt sich der Befund, dass bereits instrumentelle 

Technik in Zusammenhängen zweckgerichteten Handelns einen Teil des sinnhaften Handelns und 
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dessen sinnhafter Steuerung übernimmt. Wir sehen also, dass sich die Frage nach der Handlungs-

trägerschaft von Technik von der Sache her bereits bei der Form der Verbindung menschlichen 

Handelns mit technischem Wirken stellt, bei der die Zielbestimmung und die Durchführungskon-

trolle des Ablaufs im denkbar größten Maße bei den menschlichen Akteuren verbleibt. Betrachten 

wir diese Form des Mit-Handelns von Technik und ihre Implikationen für die Frage der Handlungs-

trägerschaft von Technik noch etwas genauer: 

2.3 Die Beziehung des technisch objektivierten Handlungssinns zur intentionalen Handlungsdi-
mension 

Mit dem Befund, dass technische Artefakte, also gegenständlich oder verfahrensmäßig verfestigte 

technische Arrangements, Teilstücke von Zwecktätigkeiten übernehmen, ist der betrachtete Sach-

verhalt noch längst nicht vollständig beschrieben. Freyer nennt einen weiteren Aspekt, der für die 

hier diskutierte Frage höchst bedeutsam ist. „Solche Teilstücke von Zwecktätigkeiten“, schreibt er, 

„werden in den Formen der Geräte objektiviert. Liegen dann die Formen fertig vor, so findet der 

Handlungszusammenhang ein Stück seiner selbst vorgetan. Er läuft durch das Gerät hindurch, er 

läuft das betreffende Stück gleichsam auf Schienen, während er sich sonst seinen Weg frei durch 

die gegenständliche Welt hindurch suchen muß.“ (Freyer 1966 [1934], S. 61f.) Während also der 

durstige Wanderer, der ohne technische Unterstützung aus der Quelle trinkt, seine Hände in der 

Situation gerade so formen kann, wie es den konkreten Gegebenheiten am besten entspricht – aus 

ihnen beispielsweise eine schmalere Schale bildet, wenn das Wasser in einer engen Felsspalte fließt 

–, ist er bei Benutzung der Schale zwar von jener Arbeit entlastet, dafür aber auf die Form festge-

legt, die durch die materiell objektivierte Gestalt des Artefaktes vorgegeben ist. 

Der in dem technischen Artefakt objektivierte Handlungsschritt ist mithin nicht in der gleichen 

Unmittelbarkeit aus dem konkreten Handlungsziel des betreffenden menschlichen Akteurs abge-

leitet, wie dies bei seinen Körperbewegungen möglich ist. Diese geringere Unmittelbarkeit hat ihre 

Ursache darin, dass Schalen nicht dazu da sind, um in einer konkreten Situation ein Teilstück einer 

konkreten Handlung zu bilden, sondern um diesen Beitrag zu vielen Handlungen ähnlicher Art 

beisteuern zu können. Auch insgesamt betrachtet ist es die Ausnahme, dass ein technisches Artefakt 

aus einem konkreten Handlungsziel abgeleitet ist und für die Nutzung in einer konkreten Hand-

lungssituation konstruiert wird. Im Normalfall wird instrumentelle Technik vielmehr entwickelt 

und hergestellt, um in bestimmten Situationen immer wieder für bestimmte Zwecke genutzt werden 

zu können. Das Merkmal der wiederholten Nutzbarkeit ist geradezu eines der Definitionsmerkmale 

von Technik (vgl. Schulz-Schaeffer 2008b, S. 445-447). Dieses Merkmal ergibt sich zumeist bereits 
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aus dem Umstand, dass die Entwicklung und Herstellung der betreffenden technischen Arrange-

ments mit einem Aufwand verbunden ist, der sich unter Maßgabe zweckgerichteten Handelns erst 

bei wiederholter Nutzung lohnt. 

Für den vorliegenden Diskussionszusammenhang ist die entscheidende Konsequenz aus die-

sem Sachverhalt, dass die Sinnzusammenhänge, von denen instrumentelle Techniken ihre Bedeu-

tung zugewiesen bekommen, nicht die konkreten Handlungen sind, mit denen konkrete Personen 

ihre individuellen Handlungsziele zu realisieren trachten. Es sind vielmehr typische Handlungen, 

mit denen typische Akteure die in typischen Situationen normalerweise zu erwartenden Handlungs-

ziele verfolgen. Die im technischen Artefakt objektivierte Sinnintention ist also die Bereitstellung 

typischer Schritte von Handlungsvollzügen für typische Handlungen (vgl. Schulz-Schaeffer 2008c, 

S. 711f.). Das Beispiel Freyers suggeriert eine größere Nähe der technisch objektivierten Sinnin-

tention zur konkreten Handlungsabsicht des menschlichen Akteurs, als sie normalerweise besteht. 

Tatsächlich gilt: Der Akteur muss seine Handlungsabsicht der entsprechenden typischen Hand-

lungsabsicht anpassen und seine Handlung als eine Instanz der betreffenden typischen Handlung 

durchführen, um die zugehörige instrumentelle Technik der objektivierten Sinnintention entspre-

chend als Teilstück einbauen zu können. Die Einschätzung, dass sich bei der Nutzung instrumen-

teller Technik im zweckgerichteten Handeln in der intentionalen Handlungsdimension nichts än-

dert, trifft also nur dann zu, wenn die individuelle Handlungsabsicht des Akteurs von vornherein 

im Spektrum der typischen Handlungsabsicht liegt. 

Es gibt aber auch noch andere Gründe, die dazu führen, dass die technisch objektivierten Sin-

nintentionen weniger direkt auf die konkreten Handlungsabsichten konkreter Akteure bezogen 

sind, als es Freyers Beispiel nahelegt. Wenn Freyer Geräte als objektivierte Teilstücke von Zweck-

tätigkeiten charakterisiert, erweckt er damit den Eindruck, dass es jeweils eine Tätigkeit oder Tä-

tigkeitsform ist, von der die Bedeutung der Technik als Teilstück abgeleitet ist. In der Tat gibt es 

viele technische Artefakte, auf die dies zutrifft, beispielsweise auf Latours automatischen Tür-

schließer. Dessen Beitrag ist exklusiv auf eine bestimmte Handlung bezogen: das Betreten und 

Verlassen geschlossener Räume (vgl. Latour 1988). Für Freyers Schale gilt dies jedoch nicht. Sie 

eignet sich dazu, eine Vielzahl unterschiedlicher typischer Tätigkeiten zu unterstützen. Man kann 

mit ihr nicht nur Flüssigkeiten auffangen, sondern auch transportieren, aufbewahren, vermischen 

usw. Bei der Schale wie auch bei vielen anderen technischen Artefakte, die sich in unterschiedli-

chen Situationen für verschiedene Handlungen nutzen lassen, ist die objektivierte Sinnintention 

nicht aus einer typischen Zwecktätigkeit abgeleitet. Sie ergibt sich vielmehr erst aus den verschie-
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denen Zwecktätigkeiten, zu denen diese einen Beitrag leisten. Eine Technik, die sich in unterschied-

lichen typischen Handlungen einsetzen lassen soll, ist in ihren technisch objektivierten Sinninten-

tionen notwendigerweise weniger direkt von dem Sinnzusammenhang einer dieser Handlungen 

abhängig als eine entsprechend spezialisierte Technik. Die objektivierte Sinnintention ist dement-

sprechend noch weiter von der konkreten Handlungsabsicht des konkreten Akteurs entfernt. 

In Freyers Beispiel übernimmt das Gerät ein Teilstück der Handlung, das zuvor von den 

menschlichen Akteuren selbst durchgeführt wurde. Darin erschöpft sich der Nutzen instrumenteller 

Technik jedoch nicht. Vielfach geht es bei deren Einsatz nicht nur darum, menschliche Arbeitskraft 

zu sparen, sondern darum, das Handlungsziel auch in anderen Hinsichten besser realisieren zu kön-

nen, als es mit den eigenen Händen möglich wäre (z.B. schneller, präziser, fehlerfreier usw.). Oder 

aber es geht darüber hinaus darum, ganz neue Handlungsmöglichkeiten zu gewinnen. Dieser dritte 

Aspekt (neben der Arbeitsersparnis und der verbesserten Problemlösung) tritt im Laufe der Ent-

wicklung der wissenschaftlich-technischen Zivilisation zunehmend in den Vordergrund: Mehr und 

mehr sind technische Neuerungen Bestandteile von Handlungen, die durch diese Techniken über-

haupt erst ermöglicht werden. 

Was bedeutet dies für die intentionale Handlungsdimension? Kann man noch sagen, dass die 

in der Technik objektivierte Sinnintentionalität von der Gesamthandlung abhängig ist, für die diese 

Technik ein Teilstück beisteuert, wenn diese Gesamthandlung wesentlich oder überhaupt von der 

Existenz und der Nutzung dieser Technik abhängt? Man kann auf diese Frage zwei unterschiedliche 

Antworten geben: Die klassische handlungstheoretische Antwort lautet, dass menschliches Han-

deln stets bestimmten ermöglichenden und beschränkenden Bedingungen unterworfen ist, weshalb 

ein zweckorientiert rationaler Akteur seine Handlungsziele nach Maßgabe seiner aktuellen Hand-

lungsmöglichkeiten bestimmt und seine Handlungen entsprechend plant. Aus dieser Sicht ist der 

jeweilige Stand der Technik Bestandteil der ermöglichenden und beschränkenden Bedingungen. 

Ein veränderter Stand der Technik macht diesbezüglich keinen Unterschied. Es gibt deshalb keinen 

Grund anzuzweifeln, dass die Bedeutung von Technik weiterhin von den Handlungsabsichten der 

Akteure abhängig bleibt. Die Betrachtung technischer Objektivationen als Verkörperung sinnhafter 

Selektivität legt eine andere Antwort nahe. Dieser Betrachtung zufolge sind technische Objektiva-

tionen anderen kulturell verfestigen Sinnmustern darin ähnlich, dass sie – mit Durkheim gespro-

chen – als Gussformen für menschliches Handeln wirken (vgl. Durkheim 1984 [1895], S. 126), 

also dasjenige Verhalten vorzeichnen, das den jeweiligen Erwartungen entsprechend in den jewei-

ligen Situationen als angemessen gilt. Die erste Antwort macht geltend, dass Handlungsmöglich-
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keiten stets erst bezogen auf Handlungsziele zu Handlungsmitteln werden. Die zweite Antwort ver-

weist darauf, dass die bereits vorgezeichneten Handlungsoptionen einen beträchtlichen Einfluss 

darauf haben, welche Handlungsziele Akteure ausprägen.  

Beide Auffassungen sind zweifellos empirisch relevant. Das macht die Frage nach der inten-

tionalen Handlungsdimension zu einer einigermaßen komplizierten Fragestellung. Man betrachte 

das folgende Beispiel: Unser Wanderer, der eine Schale dabeihat, oder sagen wir besser: eine Fla-

sche, nähert sich einer Quelle. Die in der Gestalt der Flasche sinnhaft angelegte Möglichkeit, sie 

als Transportmittel für Flüssigkeiten zu benutzen, bringt ihn auf die Idee, sie mit dem Quellwasser 

zu füllen, um später, falls er durstig werden sollte, etwas zum Trinken zur Verfügung zu haben. Um 

des Arguments willen wollen wir annehmen, dass er die Flasche nicht zu diesem Zweck mitführt, 

sondern aus anderen Gründen; vielleicht, weil sie ein Getränk enthielt, das er bereits ausgetrunken 

hat. Stammt in diesem Fall die Handlungsintention, die der Handlung zu Grunde liegt, von dem 

Wanderer oder wird sie von der in der Flasche verkörperten Handlungsoption beigesteuert?  

Klassisch handlungstheoretisch würde man argumentieren, dass die Handlung auch in diesem 

Fall an einem menschlichen Handlungsziel orientiert ist und von dort her ihre Bedeutung erlangt, 

nämlich an dem Ziel, den zukünftigen Durst zu löschen. Dagegen lässt sich jedoch argumentieren, 

dass Menschen zu jedem Zeitpunkt ihres Lebens gleichzeitig viele potenzielle Handlungsziele be-

sitzen, ohne dass sie ihnen gleich auch schon so wichtig sind, dass sie Schritte zu ihrer Realisierung 

unternehmen. Wäre der Wanderer statt an der Quelle an einer Sitzbank vorbeigekommen, hätte er 

vielleicht einen Augenblick verweilt, mit dem Ziel sich auszuruhen und die frische Luft zu genie-

ßen. Wäre er einem Eisverkäufer begegnet, hätte er vielleicht das Bedürfnis verspürt, ein Eis zu 

essen usw. Aus dieser Sicht sind die in den technischen Artefakten, in der Flasche bzw. der Sitzbank 

(oder auch in der Dienstleistung des Eisverkäufers) verkörperten Teilstücke von Handlungen dafür 

verantwortlich, dass ein zu der betreffenden Handlung passendes Handlungsziel von einem poten-

ziellen zu einem aktuellen Handlungsziel des Akteurs wird. Es ist demnach der in den technischen 

oder sonstigen Objektivationen verkörperte Handlungssinn, der die Akteure veranlasst, das betref-

fende Handlungsziel tatsächlich zu verfolgen. Es bleibt dabei, dass der Akteur sein Handeln an 

einem Handlungsziel orientiert und dass es sein Handlungsziel ist. Aber die Wahl des Handlungs-

ziels wird wesentlich durch den technisch objektivierten Handlungssinn gesteuert. In diesem Sinne 

ist es von der Sache her gerechtfertigt, den technischen Artefakten auch in der intentionalen Hand-

lungsdimension eine aktive Rolle zuzubilligen. Diesen Befund bringt Latour zum Ausdruck, wenn 

er über die Veränderung, die die Waffe bei der sie benutzenden Person herbeiführt, schreibt: „Man 
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hatte nur verletzen wollen, jetzt jedoch – mit einer Schusswaffe in der Hand – will man töten.“ 

(Latour 2006 [1994], S. 485; Schulz-Schaeffer 2017, S. 280ff.) 

2.4 Die Ausdifferenzierung von regulativem und intentionalem Handlungssinn und ihre Konse-
quenzen 

Der Umstand, dass viele Techniken Teilstücke von Handlungen besser durchführen können, als es 

menschliche Akteure an ihrer Stelle könnten (oder Verhaltenseigenschaften beisteuern, die mensch-

liche Akteure gar nicht besitzen), ist zudem in der regulativen Handlungsdimension folgenreich. 

Ich hatte schon oben festgestellt, dass technische Artefakte immer auch in der regulativen Hand-

lungsdimension wirksam sind, wenn sie dies in der effektiven Handlungsdimension sind. Der Um-

fang, in dem in der regulativen Handlungsdimension die Kontrolle über die Handlungsdurchfüh-

rung an das technische Artefakt übergeht, kann dabei recht unterschiedlich sein. Die Kontrolle ver-

lagert sich, zumindest im Prinzip, am wenigsten bei Tätigkeiten, die menschliche Akteure genauso 

gut selbst erledigen könnten und die nur aus Gründen der Arbeitsersparnis technisch delegiert wer-

den. Wenn man beispielsweise das Kaffeeaufgießen an die Kaffeemaschine delegiert, gibt man 

zwar die Steuerung des aktuellen Geschehens an die Maschine ab, aber man hat das Geschehen 

alltagssprachlich ausgedrückt dennoch voll unter Kontrolle. Man weiß wie diese Tätigkeit geht 

(sofern einen die Delegation an Technik dies nicht hat verlernen lassen) und kann es dementspre-

chend sofort bemerken, wenn etwas schiefläuft. Die Situation ändert sich deutlich, wenn eine Tech-

nik deshalb eingesetzt wird, weil sie die betreffende Tätigkeit in bestimmten Hinsichten besser 

durchzuführen verspricht, als es der menschliche Akteur könnte. 

Die Schwierigkeit, ein Artefakt zu kontrollieren, das etwas besser kann als man selbst, besteht 

darin, dass man dazu die Kompetenz erwerben müsste, die für diesen Unterschied verantwortlich 

ist. Diese Kompetenz nicht besitzen zu müssen, sondern das betreffende Teilstück der Handlung an 

das diesbezüglich kompetentere Artefakt delegieren zu können, macht aber gerade dessen instru-

mentellen Nutzen aus – ganz abgesehen davon, dass es vielfach um Kompetenzen geht, die die 

menschlichen Fähigkeiten grundsätzlich übersteigen. Dazu bedarf es nicht einmal sonderlich kom-

plexer Technologien. Eine einfache handelsübliche Banknotenzählmaschine beispielsweise kann 

tausend Banknoten pro Minute zählen. Das kann kein Mensch. Sicherlich kann man testen, ob die 

Maschine erwartungsgemäß funktioniert. Das geschieht natürlich auch. Daraus lässt sich die Er-

wartung ableiten, dass sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auch zukünftig die gewünsch-
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ten Handlungsbeiträge liefern wird. Im konkreten Handlungsvollzug selbst können die menschli-

chen Akteure dies jedoch nicht kontrollieren. Sie müssen darauf vertrauen, dass die Maschine den 

Ablauf in ihrem Sinne steuert und kontrolliert.1  

Wenn wir eine Banknotenzählmaschine benutzen, delegieren wir die Durchführungssteuerung 

und -kontrolle an Verhaltenseigenschaften, die dem technischen Artefakt qua seiner objektivierten 

Gestalt fest eingeschrieben sind. Dies ist auch bei vielen anderen technischen Arrangements so, die 

technisch nicht sehr kompliziert sein müssen, deren Wirken menschlichem Handeln aber dennoch 

überlegen ist. Etwa auch bei dem automatischen Türschließer, dessen unnachgiebiges Pflichtbe-

wusstsein Latour (1992, S. 232) nicht genug loben kann. Bei Techniken dieser Art ist das Vertrauen 

in sie darin gegründet, dass die Artefakte im ordnungsgemäßen Zustand gar nicht anders können, 

als sich gemäß der in ihnen eingeschriebenen Verhaltenseigenschaften zu verhalten. Daraus speist 

sich auch die Gewissheit, dass die delegierte Durchführungssteuerung im Dienst der vorgegebenen 

Handlungsziele steht. 

Wie aber sieht es aus, wenn die technisch delegierte Durchführungssteuerung den Geräten 

nicht fest eingeschrieben ist, sondern auf informationsabhängigen Entscheidungsprozessen beruht 

(vgl. Schulz-Schaeffer 2008a). Navigationsgeräte und Routenplaner sind Beispiele hierfür. Zumeist 

gibt es verschiedene Wege von A nach B. Ein Navigationsgerät, dem man die Aufgabe überträgt, 

einen auf dem besten Weg von einem Startpunkt zu einem Zielpunkt zu leiten, muss also die Vor- 

und Nachteile der alternativen Wegstrecken gegeneinander abwägen. Heutige Navigationssysteme 

verwenden dafür Kartenmaterial, das nicht nur Entfernungsdaten und allgemeine Informationen 

über Verkehrsführungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen enthält, sondern darüber hinaus auch 

kontinuierlich aktualisierte Informationen etwa über geänderte Geschwindigkeitsbegrenzungen, 

gesperrte Straßen oder geänderte Abbiegeverbote und zudem in Echtzeit eingespielte Verkehrsin-

formationen über Verkehrsbehinderungen. Es kommt vor, dass ein solches Gerät einem einen an-

deren Weg weist, als man selbst gewählt hätte. Wenn das Gerät eine gute Software besitzt und die 

Informationen, die es einbezieht, hinreichend vollständig und aktuell sind, gibt es dafür nachvoll-

ziehbare Gründe. Der Grund ist dann beispielsweise, dass das Gerät ein besseres Wissen und Ein-

schätzungsvermögen darüber hat, wieviel Fahrzeit die betreffenden Strecken tatsächlich erfordern, 

oder dass es Informationen über Verkehrsbehinderungen einbezogen hat, die einem selbst fehlten. 

                                                 
1 Vgl. weiterführend zum Thema des Vertrauens in Technik Schulz-Schaeffer (2000, S. 349ff.). 
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Techniken dieser Art übernehmen und kontrollieren nicht lediglich ein in der Art und Weise 

seiner Durchführung bereits festgelegtes Teilstück von Zwecktätigkeiten. Sie übernehmen und kon-

trollieren vielmehr auch dessen Planung.2 Die Planung eines Teils des Handlungsentwurfs der be-

treffenden Handlung erfolgt damit auf der Grundlage von Sinngehalten, über die das technische 

Artefakt verfügt, aber nicht sein menschlicher Nutzer. Das Artefakt organisiert und steuert den ihm 

übertragenen Teil der Handlung in einer anderen Weise als sein Nutzer, das eigentliche intentionale 

Subjekt der Handlung, es täte. Es trägt dadurch dessen Handlungsintentionen aber besser Rech-

nung, als jener selbst es könnte. Dies ist eine eigentümliche und erklärungsbedürftige Ausdifferen-

zierung von regulativem und intentionalem Handlungssinn, jedenfalls dann, wenn man handlungs-

theoretisch von der Grundannahme ausgeht, dass es die Intentionen des Handelnden sind, von de-

nen her der Handlungsentwurf seinen Sinn bezieht. Die hier betrachtete Form technischer Delega-

tion steht in deutlichem Gegensatz zu der Auffassung von Alfred Schütz und Thomas Luckmann 

(1984, S. 15), dass „der Handelnde […] die letzte Instanz [ist], die angehört werden muß, wenn es 

festzustellen gilt, ob in einem vorliegenden Fall gehandelt wird oder nicht. Nur er weiß, woraufhin 

– falls überhaupt auf etwas – das Geschehen entworfen wurde.“ 

Für die Erklärung dieser Ausdifferenzierung von intentionalem und regulativem Handlungs-

sinn ist es hilfreich, den Bereich der technischen Delegation kurz zu verlassen und sich dem Han-

deln im Auftrag und im Interesse anderer zuzuwenden, wie es in arbeitsteiligen Beziehungen zwi-

schen menschlichen Akteuren gang und gäbe ist. Auch hier finden wir die drei Motivkomplexe, die 

für die instrumentelle Techniknutzung von Bedeutung sind: Handlungsvollzüge werden erstens aus 

Arbeitsersparnis delegiert. Sie werden zweitens delegiert, um auf diese Weise zu besseren Hand-

lungsergebnissen zu gelangen, als man selbst erzielen könnte, oder drittens, um Handlungsziele 

realisieren zu können, die grundsätzlich außerhalb der eigenen Handlungsmöglichkeiten liegen. 

Die Grundlage bildet in allen drei Fällen die arbeitsteilige Spezialisierung moderner Gesellschaf-

ten. Sie hat zum einen dazu geführt, dass es zur Normalform des Gelderwerbs geworden ist, ande-

ren Akteuren bestimmte Arbeiten abzunehmen. Zum anderen geht sie mit einer weitgehenden Aus-

differenzierung spezialisierter körperlicher und kognitiver Fähigkeiten einher, die sich häufig nur 

durch jahrelange Ausbildung und Praxis erwerben lassen. Für sehr viele Tätigkeitsbereiche gibt es 

dementsprechend Experten, die die jeweiligen Tätigkeiten besser können als man selbst und deren 

                                                 
2 Bei heutigen Navigationsgeräten für den Straßenverkehr beschränkt sich die Tätigkeit der Technik auf die Planung, 
während die Durchführung beim Autofahrer bleibt, der den Anweisungen des Geräts folgen kann oder auch nicht. 
Technische Systeme wie die automatische Einparkhilfe dagegen übernehmen Planung und Durchführung des betref-
fenden Teilstücks der Handlung. 
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Fähigkeiten sich nicht umstandslos aneignen lassen. Bei der Delegation von Handlungsvollzügen 

an Experten ist es aus diesem Grund vielfach nicht nur ganz normal, mit ihrer Durchführung zu-

gleich auch ihre Planung zu delegieren, sondern dies ist im Interesse der eigenen Handlungsziele 

geradezu geboten. Johannes Weiß (1998), der die mit besonders wichtigen Handlungsinteressen 

verbundenen Formen delegierten Handelns unter dem Begriff der Stellvertretung in den Blick 

nimmt, zitiert als Buchmotto einen amerikanischen Richterspruch, der dies markant auf den Punkt 

bringt: „Wer sich vor Gericht selbst vertritt, hat einen Narren zum Anwalt.“ 

Worin aber besteht die Kompetenz anderer, die es ihnen ermöglicht, meine eigenen Hand-

lungsabsichten besser in die Tat umzusetzen, als ich selbst es könnte, sodass man im Zweifelsfall 

sie und nicht mich fragen müsste, was der Sinn des betreffenden Teilstücks der Handlung ist? Die 

Antwort auf diese Frage weist auf die obigen Überlegen über typische Handlungen und deren ty-

pische Teilstücke zurück. Ein kompetenter Rechtsanwalt weiß auf der Grundlage seiner Kenntnis 

der Gesetzeslage und der Rechtsprechung zu Fällen, die dem meinen ähneln, welche Verteidigungs-

strategie in meinem Fall den besten Erfolg verspricht. Eine kompetente Ärztin weiß auf der Grund-

lage ihres medizinischen Wissens und ihrer bisherigen Erfahrung mit der Krankheit, die mich plagt, 

welche Behandlung in meinem Fall angebracht ist. Keiner dieser Experten muss meinen konkreten 

Fall kennen, um die für meinen Fall erforderliche Handlungskompetenz zu erlangen. Ihre Kompe-

tenz besteht vielmehr in der Spezialisierung auf die Bewältigung typischer Handlungssituationen 

bestimmter Art. Diese Kompetenz kommt im konkreten Fall zum Tragen, wenn dieser sich als ein 

Anwendungsfall einer jener typischen Situationen fassen lässt.  

Die Ausdifferenzierung spezialisierter Handlungskompetenz erklärt die Ausdifferenzierung 

von intentionalem und regulativem Handlungssinn. Wer Experten beauftragt, im eigenen Interesse 

und Auftrag zu handeln, akzeptiert damit bewusst oder stillschweigend, dass das delegierte Han-

deln zu einer Fallgruppe von Handlungen gehört, über die diese Experten besser Bescheid wissen 

als man selbst. Im zweckgerichteten Interesse an der Realisierung der eigenen Handlungsziele ist 

es unter diesen Umständen die beste Strategie, ihnen die Kontrolle über die Planung und Durch-

führung des Handelns zu überlassen. Die Delegation von Handlungsentscheidungen an „intelli-

gente“ Technik folgt derselben Rationalität. Auch hier ist die überlegene Problemlösungsfähigkeit 

bezogen auf Handlungen bestimmter Art der Grund, sich lieber auf die Geräte zu verlassen, als auf 

die eigene Handlungskompetenz. In beiden Fällen beruht die Handlungsdelegation auf einem Ver-

trauen in die Richtigkeit und funktionierende Anwendbarkeit eines Wissens, über das man selbst 

nicht Bescheid weiß. Anthony Giddens markiert diese Ähnlichkeit zwischen der menschlichen und 

der technischen Bereitstellung spezialisierten Wissens und Könnens, indem er beides unter einem 
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Begriff, dem Begriff des Expertensystems, zusammenfasst (vgl. Giddens 1995, S. 40f., 49; Schulz-

Schaeffer 2000, S. 210ff.). 

Oben hatte ich argumentiert, dass die technische Bereitstellung typischer Teilstücke für typi-

sche Zwecktätigkeiten einen Einfluss auf die Handlungsziele von Akteuren haben kann. In einen 

Koffer beispielsweise passt nur eine bestimmte Menge Kleidungsstücke. Wenn man ihn für den 

Urlaub nutzen möchte, muss man unter Umständen Kleidungsstücke zu Hause lassen, die man 

gerne mitgenommen hätte. Die mit der Ausdifferenzierung spezialisierter Handlungskompetenzen 

verbundene Ausdifferenzierung von intentionalem und regulativem Handlungssinn trägt die Mög-

lichkeit noch sehr viel weitreichenderer Einflussnahmen auf Handlungsziele in sich. Dazu muss 

man sich nur vergegenwärtigen, dass im zweckrationalen Handeln die Abwägung der Mittel, der 

Ziele und der Nebenfolgen miteinander in Verbindung stehen. Beispielsweise kann die Behand-

lung, die den größeren Heilungserfolg verspricht, zugleich auch die für den Patienten belastendere 

sein oder die vom Routenplaner vorgeschlagene schnellere Zugverbindung diejenige mit dem grö-

ßeren Risiko, den Anschluss zu verpassen. In dem Maße, in dem Akteure die Handlungsplanung 

an „Systeme technischer Leistungsfähigkeit oder professioneller Sachkenntnis“ (Giddens 1995, S. 

40) delegieren, delegieren sie damit zwangsläufig auch Entscheidungen über ihre Handlungsziele 

an sie. Dies können – etwa im Fall des stellvertretenden Handelns von Ärzten oder Rechtsanwälten 

– Entscheidungen sein, von denen gilt, dass die Vertretenen „davon in ihrer persönlichen und sozi-

alen ‚Identität‘ und in ihren allgemeinen Existenzmöglichkeiten betroffen sind.“ (Weiß 1998, S. 

34) 

2.5 Die besondere Bedeutung der regulativen Handlungsdimension 

Wenn technische Artefakte als Hilfsmittel für menschliches Handeln eingesetzt werden und dem-

entsprechend Teilstücke von Zwecktätigkeiten übernehmen, führt dies immer zur Verlagerung von 

Handlungsbestandteilen in der effektiven und in der regulativen Handlungsdimension. Dies gilt 

bereits für diejenigen Fälle instrumenteller Techniknutzung, bei denen die handlungsleitenden In-

tentionen im denkbar größten Maße bei den menschlichen Akteuren liegen und die beteiligten tech-

nischen Artefakte oder Verfahren im denkbar geringsten Umfang einen eigenständigen Charakter 

als Handlungssubjekte entwickeln können. Darüber hinaus weisen bereits instrumentell genutzte 

und dafür entwickelte Techniken eine Tendenz der Entbettung der in ihnen objektivierten Sinn-

strukturen aus den konkreten Sinnzusammenhängen ihrer Nutzung auf, der zu mehr oder weniger 

weitgehenden Verlagerungen in der intentionalen Handlungsdimension führen kann. 

Die Grundlage für die unter dem Begriff der Handlungsträgerschaft von Technik thematisier-

ten Phänomene ist, handlungstheoretisch ausgedrückt, eine Ähnlichkeit zwischen menschlichem 
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und technischem Verhalten in der regulativen Handlungsdimension. Die Ähnlichkeit besteht darin, 

dass es sich in beiden Fällen um ein sinnhaft gesteuertes Verhalten handelt. Die Selektivität des 

Verhaltens der technischen Artefakte ist ebenso wie die der menschlichen Akteure erzeugte Selek-

tivität. Die Festlegungen, die dazu führen, dass sich instrumentelle Techniken in bestimmter Weise 

verhalten, sind ebenso wie diejenigen, die den menschlichen Zwecktätigkeiten ihre Gestalt geben, 

Festlegungen, die deshalb so und nicht anders getroffen wurden oder aufrechterhalten werden, weil 

sie Bedeutung besitzen: Ihr Sinn ist, dass sich auf diese Weise bestimmte Handlungsziele erreichen, 

besser erreichen oder überhaupt erst erreichen lassen. 

Ein Unterschied zwischen menschlichen Akteuren und technischen Artefakten besteht darin, 

dass die Festlegungen, die dem zweckgerichteten Handeln menschlicher Akteure zu Grunde liegen, 

aktuell verfertigte Sinnsetzungen sein können, also solche, die ein Akteur direkt für ein konkret 

angestrebtes Handlungsziel entwickelt. Dagegen sind die Sinnstrukturen, die in den technischen 

Verhaltenseigenschaften zum Ausdruck kommen, in aller Regel längerfristig stabile Objektivierun-

gen, und ihr Sinn ist aus typischen Handlungszielen und -verläufen abgeleitet. Ein zweiter Unter-

schied besteht darin, dass die menschlichen Akteure von Zwecktätigkeiten die Autoren der Sinn-

setzungen sein können, die ihr Handeln orientieren. Die Sinnsetzungen, die objektiviert in die tech-

nischen Artefakte eingelassen sind, werden dagegen – mit Ausnahme avancierter Computertech-

nologien – nicht von den Artefakten selbst erzeugt, sondern von ihren Entwicklern. Oder aber sie 

sind das Resultat inkrementeller Verbesserungen und Weiterentwicklungen, die sich im Laufe der 

Zeit im Zusammenhang mit Nutzungserfahrungen und Nutzungspraktiken herausbilden. 

Aber auch menschliche Akteure sind im Normalfall des Alltagshandelns weder die Autoren 

der betreffenden Sinnsetzungen noch handelt es sich bei ihnen um Unikate. Zumeist sind es viel-

mehr Sinnmuster aus dem gesellschaftlichen Wissensvorrat, kulturell objektivierte Sinnstrukturen, 

auf die wir uns verlassen. Es ist diese Ebene des Verhaltens auf der Grundlage von vorgefertigtem 

und objektiviertem Handlungssinn, auf der die direktesten Substitutionen menschlichen Handelns 

durch technische Abläufe stattfinden (Rammert und Schulz-Schaeffer 2002, S. 44f.). Hier stellt sich 

dementsprechend auch am unmittelbarsten die Frage, ob eine Tätigkeit, die ganz unbestritten als 

ein Handeln galt, als sie noch von menschlichen Akteuren durchgeführt wurde, nicht auch jetzt, wo 

sie in ganz ähnlicher Weise von einem Artefakt durchgeführt wird, als ein Handeln betrachtet wer-

den sollte (vgl. Schulz-Schaeffer 2000, S. 11f.). 

Mit dem Vorschlag, jegliche verändernde Wirksamkeit als Handeln zu fassen und jede Entität, 

die verändernd wirksam wird, als Akteur, hat die Akteur-Netzwerk-Theorie eine Sichtweise stark 

gemacht, der zufolge die maßgebliche Ähnlichkeit zwischen menschlichen und nicht-menschlichen 
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Wesen auf der Ebene der effektiven Handlungsdimension liegt. Betrachtet man allerdings die em-

pirischen Fälle und gedankenexperimentellen Beispiele, anhand derer Latour und Callon die von 

ihnen vorgeschlagene Ausweitung des Handlungsbegriffs entwickeln und veranschaulichen, zeigt 

sich, dass die nicht-menschlichen Wesen dort stets Entitäten sind, die auf der Grundlage objekti-

vierter Sinnstrukturen verändernd wirksam werden (vgl. Schulz-Schaeffer 2007, S. 483). Die Ver-

treter der Akteur-Netzwerk-Theorie weisen auf diesen Sachverhalt unausgesprochen selbst hin, 

wenn sie das Zusammenwirken von menschlichen und nicht-menschlichen Akteuren und die wech-

selseitigen Einflussverhältnisse als auf Inskriptionen und Präskriptionen beruhend beschreiben 

(vgl. z.B. Latour 1992, S. 227ff.). Denn sich selbst auf ein Skript festlegen zu lassen oder andere 

Entitäten auf ein Skript festzulegen, ist ja genau dies: Einschreibung von Sinnstrukturen. Die Auf-

fassung, dass es Delegation an Technik nur in der effektiven und der regulativen Handlungsdimen-

sion zugleich geben kann, wird durch die Beispiele und Überlegungen der Akteur-Netzwerk-The-

orie in der Konsequenz mithin bestätigt. Auch die Überlegungen der ANT weisen damit letztlich 

darauf hin, dass die entscheidende Ähnlichkeit zwischen menschlichen und nicht-menschlichen 

Wesen nicht in der Fähigkeit zu verändernder Wirksamkeit für sich genommen besteht. Die Ähn-

lichkeit besteht vielmehr zwischen solchen Entitäten, deren Fähigkeit zu verändernder Wirksam-

keit die besondere Qualität aufweist, Ausdruck sinnhafter Selektion zu sein. 

3. Handlungszuschreibung 

Der Sprache und der alltäglichen Wirklichkeitswahrnehmung wohnt eine starke Tendenz inne, die 

Beiträger von Handlungsteilstücken auszublenden und als Subjekt einer Handlung nur zu erfassen, 

wessen Zielen die Gesamthandlung dient. Diese Eigenart weisen die Sprache und unser Alltagsbe-

wusstsein nicht nur auf, wenn solche Teilstücke von technischen Artefakten beigesteuert werden, 

sondern in ähnlicher Weise auch im Fall der Delegation von Teilhandlungen an menschliche Ak-

teure. Es ist sogar dann noch üblich, eine Handlung dem intentionalen Handlungssubjekt zuzu-

schreiben, wenn es selbst nur wenig zu dessen Durchführung beiträgt. Wenn wir beispielsweise 

sagen: „Sie ist im Urlaub nach La Palma geflogen.“, reden wir normalerweise nicht über eine Hob-

bypilotin, sondern über eine Person, die die Dienstleistungen und die technischen Mittel einer Flug-

gesellschaft in Anspruch genommen hat, um ihr Urlaubsziel zu erreichen. Und wenn davon die 

Rede ist, dass jemand sich ein neues Haus baut, handelt es sich wahrscheinlich eher um den Bau-

herrn als um einen Universalhandwerker. 
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Die Privilegierung der zielsetzenden Handlungsintention dient der Bearbeitung eines Zurech-

nungsproblems, das daraus resultiert, dass die allermeisten Handlungen nicht nur aus den Körper-

bewegungen der Handelnden bestehen und dementsprechend nicht vollständig von ihnen gesteuert 

und kontrolliert werden. Zur Verteiltheit der Handlungsdurchführung tragen nicht nur die vielfälti-

gen Geräte bei, derer wir uns bedienen, und alle sonstigen künstlich hergestellten oder zugerichte-

ten Handlungsressourcen. Sie gilt auch für alles soziale Handeln in Sinne Webers, dessen Hand-

lungserfolg schließlich vom Verhalten anderer abhängt. Das Zurechnungsproblem besteht darin, 

dass das intentionale Handlungssubjekt in allen diesen Fällen nicht zugleich auch das einzige ef-

fektive und regulative Handlungssubjekt der betreffenden Handlungen ist. Im Prinzip kommen jetzt 

alle drei Handlungsdimensionen als erklärende Ursachen in Frage. Ein und derselbe Autounfall 

lässt sich dann beispielsweise als ein Geschehen beschreiben, das durch unachtsames Überholen 

verursacht wurde, oder als ein Geschehen, das dadurch verursacht wurde, dass der Fahrer beim 

Bremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, oder als ein Geschehen, das dadurch verursacht 

wurde, dass sich auf der Gegenspur ein entgegenkommendes Fahrzeug befand. Wenn man eine der 

drei Handlungsdimensionen bei der Zuschreibung eines solchen multikausalen Geschehens bevor-

zugt, dann macht man damit zugleich eine Aussage darüber, worauf es in dem betreffenden Fall 

ankommt. Wenn also der Richter in dem betreffenden Fall den überholenden Autofahrer und nicht 

den Autohersteller oder den entgegenkommenden Fahrer schuldig spricht, dann kommt darin die 

Auffassung zum Ausdruck, dass die maßgebliche Ursache3 des Unfalls das unachtsame Überholen 

war. 

Wie die Privilegierung der intentionalen Handlungsdimension funktioniert und wie sie begrün-

det wird, lässt sich besonders gut anhand der Prinzipien strafrechtlicher Handlungszuschreibung 

nachvollziehen (vgl. Schulz-Schaeffer 2007, S. 388ff.). In dem eben skizzierten Beispiel etwa wird 

dem überholenden Autofahrer die Schuld deshalb zugewiesen, weil er mit entgegenkommendem 

Verkehr wie auch mit den Grenzen der Steuerbarkeit seines Autos hätte rechnen müssen und den 

Unfall bei achtsamen Verhalten hätte vermeiden können. Die entsprechende Zurechnungsweise 

stellt mithin eine Abhängigkeit der zur Diskussion stehenden Ereignisse von der Handlungsinten-

tion des Autofahrers her. Sie verlangt dabei nicht, dass der Handelnde die Ereignissequenz, die das 

Handlungsergebnis herbeiführte, vollständig unter Kontrolle hatte. Ihr reicht es schon aus, dass der 

Handelnde wusste (oder auch nur: hätte wissen können und sollen), dass die Ereignissequenz zu 

dem betreffenden Ergebnis führen kann und dass er dennoch im Interesse seiner Handlungsziele 

                                                 
3 Zur Bedeutung der „maßgeblichen Ursache“ für die Handlungszuschreibung vgl. auch Feinberg (1965, S. 152ff.) und 
Schulz-Schaeffer (2007, S. 243ff.). 
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Handlungsschritte ergriffen hat, die geeignet waren, diese Ereignissequenz und damit auch das Er-

gebnis herbeizuführen. 

Diese uns im Alltag ganz selbstverständliche Art und Weise der Handlungszuschreibung be-

ruht im Kern auf dem gleichen Verständnis zweckgerichteten Handelns, das im vorangegangenen 

Abschnitt die Grundlage der Analyse bildete: Das Handlungsziel gibt den Schritten der Handlungs-

durchführung den Sinn vor, sie sind Mittel zum Zweck. Das begründet die Haltung, diejenigen, die 

für ihre Ziele einen Durchführungszusammenhang einrichten, als die Handlungssubjekte zu be-

trachten, auf die es ankommt – auch wenn andere an der Durchführung beteiligt sind.  

Gegen diese Praxis der Handlungszuschreibung lassen sich alle jene Befunde aus der gegen-

standsbezogenen Analyse des vorangegangenen Abschnitts ins Feld führen, die gegen die Annahme 

einer strikten Abhängigkeit der Handlungsdurchführung vom Handlungsziel sprechen. Wo die 

Steuerung von Teilstücken der Handlungsdurchführung unabhängig ist von dem durch das Hand-

lungsziel gestifteten Sinn, so könnte man argumentieren, fehlt der Zuschreibungspraxis die Grund-

lage. Wir lassen uns in unserer Zuschreibungspraxis von möglichen Einwänden dieser Art jedoch 

häufig nicht irritieren. Dafür sorgen Deutungsweisen, die uns ein weites Spektrum von Ereignissen 

im Bereich der Handlungsdurchführung als abhängig vom Handlungsziel interpretieren lassen. 

Auch viele scheinbar unabhängige Ereignisse deuten wir für gewöhnlich als abhängig vom Hand-

lungsziel, indem wir vom Handelnden (zumeist stillschweigend) verlangen, mit ihnen gerechnet 

haben zu können und zu müssen. So wird beispielsweise dem Bewerber das Zuspätkommen zum 

Bewerbungsgespräch als sein Handeln zugerechnet, auch wenn ein Zugausfall die direkte Ursache 

war. Die Erwartung, bei wichtigen Terminen genügend Zeitpuffer einplanen zu müssen, stellt in 

diesem Fall die Abhängigkeit dieses Ereignisses vom Handlungsziel her.  

Das kontrafaktische Argument, der Handelnde „hätte damit rechnen können und müssen“. ist 

der Hebel, um Ereignisse, die den Handlungsverlauf beeinflussen, aber im strengen Sinne vom 

Handlungsziel sinnhaft unabhängig sind (weil sie im Handlungsentwurf nicht vorkommen), den-

noch als vom Handlungsziel abhängig zu deklarieren. Solange Techniknutzung sich als instrumen-

telles Geschehen interpretieren lässt, ist es auf der Grundlage dieser Zuschreibungspraxis um-

standslos möglich, die Handlungsbeiträge technischer Artefakte als ein von den Intentionen 

menschlicher Akteure abhängiges Geschehen zu deuten: Die in den Artefakten verfestigten Sinn-

strukturen sind aus dieser Perspektive Gegebenheiten, mit denen ihre Nutzer rechnen müssen, wenn 

sie sich ihrer bedienen. 

Dies gilt in ähnlicher Weise, wenn die Handlungsbeiträge im Rahmen eines als instrumentell 

gedeuteten Delegationsverhältnisses von anderen menschlichen Akteuren stammen. Deshalb sagen 
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wir vom Fahrgast, dass er es ist, der mit dem Taxi zum Flughafen fährt, selbst wenn er es vollständig 

der Taxifahrerin überlässt, den Weg zu bestimmen. Dennoch besteht hier ein Unterschied zwischen 

menschlichen und artefaktischen Delegierten: Wenn menschliche Akteure Handlungsbeiträge über-

nehmen, gibt es immer eine zweite Handlungszuschreibung, die sie zu Handlungssubjekten erklärt. 

Im eben angeführten Beispiel kann man auch sagen: „Die Taxifahrerin fährt den Fahrgast zum 

Flughafen.“ Diese zweite Handlungszuschreibung steht dabei nicht in Konkurrenz zur ersten. Denn 

sie bezieht sie sich auf eine andere Handlung, nämlich auf die delegierte Teilhandlung. Sie wird 

aus der zweiten Zuschreibungsperspektive als eigenständige Handlung betrachtet, weil ihr ein Ak-

teur mit eigenständigen Handlungszielen unterstellt wird. Aus der Perspektive der Gesamthandlung 

betrachtet, macht sich die Taxifahrerin das Handlungsziel des Fahrgastes zu eigen. Aus der Per-

spektive ihrer eigenen Handlung der Beförderung des Fahrgastes verfolgt sie damit zugleich aber 

auch eigene Ziele, etwa das Ziel, Geld zu verdienen oder berufliche Anerkennung zu finden. 

Die Sprache und die uns gewohnten Denk- und Wahrnehmungsmuster enthalten vielerlei Re-

deweisen und Situationsdeutungen, die den Eindruck vermitteln, dass wir die von technischen Ar-

tefakten beigesteuerten Teilhandlungen in ganz ähnlicher Weise zugleich auch als eigenständige 

Handlungen betrachten: Der Wecker weckt mich, das Navi bringt mich auf dem schnellsten Weg 

zum Ziel, die Ampelanlage regelt den Verkehr. Die Schwierigkeit herauszufinden, was Aussagen 

dieser Art zum Ausdruck bringen, besteht darin, dass solche Handlungszuschreibungen an Technik 

einerseits beständig geäußert werden, andererseits aber normalerweise nicht von der Auffassung 

getragen sind, dass die betreffenden Artefakte Akteure mit eigenständigen Handlungszielen sind.  

Empirische Forschungen deuten darauf hin, dass solche Handlungszuschreibungen an Technik 

in beträchtlichem Umfang ein Resultat soziomorpher Deutungen sind. Sozialisierte Menschen sind 

dazu disponiert, Situationen spontan und ohne großes Nachdenken auf der Grundlage erlernter Si-

tuationsdeutungsmuster zu erfassen, die vertraute Situationen repräsentieren. Dies sind häufig so-

ziale Situationen. Zur Handlungszuschreibung an Technik kommt es demnach, wenn Situationen, 

in denen technische Artefakte Handlungsbeiträge leisten, als ähnlich mit vertrauten Situationen der 

Delegation von Handlungsbeiträgen an menschliche Akteure wahrgenommen werden. Diese Er-

klärung wird durch Befunde gestützt, die zeigen, dass uns die Verhaltenseffekte unserer eigenen 

soziomorphen Deutungen zumeist verborgen bleiben. Wer auf entsprechende Handlungszuschrei-

bungen an Technik angesprochen wird, weist es in der Regel strikt von sich, das betreffende Arte-

fakt tatsächlich als intentionales Handlungssubjekt betrachtet zu haben, und ist erstaunt darüber, 

wenn sich erweist, dass er sich aber dieser stillschweigenden Handlungszuschreibung entsprechend 

verhalten hat (vgl. Schulz-Schaeffer 2007, S. 448ff.; Reeves und Nass 1996). 
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Es gibt noch eine zweite Erklärung: Im Zuge der Ausdifferenzierung von intentionalem und 

regulativem Handlungssinn gewinnt eine Form der Handlungszuschreibung an Bedeutung, die an 

der regulativen anstatt an der intentionalen Handlungsdimension anknüpft. Im Bereich des stell-

vertretenden Handelns, wenn etwa Ärzte oder Rechtsanwältinnen stellvertretend für ihre Patientin-

nen oder Klienten deren Interessen verfolgen, ist diese Form der Handlungszuschreibung bereits 

üblich und verdrängt die Handlungszuschreibung qua intentionalem Handlungssinn sogar. So lässt 

sich vielleicht noch sagen: „Die Angeklagte hat einen Freispruch herausgeholt.“ Aber eher würde 

man sagen: „Der Anwalt hat für seine Mandantin einen Freispruch herausgeholt.“ Im Fall der In-

anspruchnahme der Dienstleistung einer Ärztin ist der Vorrang des regulativen Handlungssinns bei 

der Handlungszuschreibung noch klarer: Wir sagen: „Die Ärztin hat den Patienten geheilt.“, aber 

nicht „Der Patient hat sich mit Hilfe der Ärztin geheilt.“  

Wenn in diesen und ähnlichen Fällen nicht diejenigen, deren Handlungszielen das Handeln 

dient, sondern die mit der Handlungsdurchführung beauftragten Akteure als die eigentlichen Sub-

jekte der Handlung gelten, dann kommt darin die Auffassung zum Ausdruck, dass sie und nicht 

jene die maßgeblichen Urheber der betreffenden Handlungen sind. Diese Sichtweise ist gut nach-

vollziehbar, denn es geht hier um Handlungsdelegation an ein ausdifferenziertes Expertentum, das 

bei der Planung und Durchführung der delegierten Handlungsschritte ein Wissen und Können ein-

setzt, welches diejenigen, deren Handlungsziele damit realisiert werden sollen, nicht verstehen und 

beurteilen können. In Anbetracht der Alternative, entweder diejenigen zu Handlungssubjekten zu 

erklären, deren Ziele die betreffenden Handlungen in Gang setzen, die aber deren Durchführung 

weder planen noch verstehen, oder diejenigen, die im Interesse fremder Ziele das Wissen und Kön-

nen der Handlungsplanung und -durchführung einbringen, wählt die hier betrachtete Zuschrei-

bungspraxis die zweite Option. Eine Vermutung ist, dass in Handlungszuschreibungen an Technik 

– und insbesondere im Fall avancierter computergestützter Technik – auch diese Zuschreibungs-

praxis zum Ausdruck kommt. 

4. Technik als institutionelle Wirklichkeit 

Die voranstehenden Überlegungen sollten nicht so verstanden werden, dass sich die soziale und 

gesellschaftliche Bedeutung von Technik restlos mit Mitteln der handlungstheoretischen Analyse 

verstehen und erklären ließe. Dies ist selbstverständlich nicht der Fall. Es ist ganz offenkundig, 

dass sich die soziale und gesellschaftliche Bedeutung von Technik nicht darin erschöpft, mensch-

liche Akteure dabei zu unterstützen, bestimmte Handlungsziele zu erreichen, besser zu erreichen 
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oder überhaupt erst erreichen zu können. Dazu muss man sich nur einerseits die Bedeutung tech-

nischer Artefakte als Zeichenträger kultureller Bedeutungen anschauen, etwa im Zusammenhang 

mit Praktiken sozialer Distinktion (vgl. Hörning 1989; Mill 1998, S. 85ff.; Franzpötter 1999), zum 

anderen die Wirksamkeit von Technik als funktionales Äquivalent sozialer Normen (vgl. z.B. Win-

ner 1985; Latour 1992). Aber auch bereits aus der handlungstheoretischen Perspektive selbst heraus 

werden bestimmte Grenzen der handlungstheoretischen Befassung mit Technik sichtbar.  

Schon Freyer hat gesehen, dass die Übertragung eines Teilstücks einer Handlung an Technik 

nicht nur dieses Teilstück betrifft, sondern das „Gesamtbild des Handlungsverlaufs […] verändert“ 

(Freyer 1966 [1934], S. 62). Auf der Ebene der konkreten Handlung gilt dies deshalb, weil sich die 

umgebende Handlung auch dem technischen Mittel anpassen muss, um es sachgerecht nutzen zu 

können: „Anstatt die Hand hohl zu machen, ergreife ich mittels ganz andersartiger Bewegungen 

die Trinkschale.“ (ebd.) Dass die Veränderung aber noch viel tiefgreifender ist, wird deutlich, wenn 

man den Gesamtzusammenhang der Handlungen betrachtet, die erst zusammengenommen die Vo-

raussetzungen dafür schaffen, dass diese konkrete Handlung möglich wird: „Denken wir das 

Schema der ganzen Handlung vollständig aus, so fügen sich an der betreffenden Stelle sogar sehr 

heterogene und scheinbar ganz umwegige Teilbewegungen ein: anstatt mit der Hand zu schöpfen, 

beginne ich Holz zu suchen und mit einem Messer eine Trinkschale zu schnitzen; dazu muß ich 

mir erst ein Messer beschaffen; dazu Eisen schmieden; dazu Erz schmelzen; dazu Schächte graben 

usw. Alle technische Durchbildung unsres Tuns besteht darin, daß derart durch neue eingeschobene 

Akte Teilstücke der ursprünglichen Zweckhandlungen zum Sinngehalt von Formen objektiviert 

werden; das ist die gemeinsame Formel für alles Gerät. Der Mensch ist das Tier, welches Umwege 

macht.“ (Freyer 1966 [1934]: 62) 

Auf beiden Ebenen gilt mithin, dass Techniken nicht nur Ressourcen sind und Arbeit abneh-

men, sondern dass sie zugleich auch Ressourcen beanspruchen und Arbeit erfordern. Auf der Ebene 

der konkreten Handlungen heißt dies, dass man die betreffenden Techniken bedienen4, instand hal-

ten und warten muss, um sie sachgerecht nutzen zu können. Auf der Ebene der Bereitstellung sol-

cher Techniken für den Gebrauch kommt die Arbeit des Erfindens, Entwickelns, Testens, Konstru-

ierens, Produzierens und Verbreitens hinzu sowie die dafür erforderlichen Ressourcen. 

                                                 
4 Dies ist eine durchaus erhellende Redeweise: Als Nutzer einer Technik müssen wir uns in den Dienst unserer techni-
schen Gerätschaften stellen, wir müssen sie bedienen, um sie in den Dienst nehmen zu können; vgl. (Schulz-Schaeffer 
(2008c, S. 713). 
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Im Prinzip spricht der Umstand, dass die Delegation von Handlungsbestandteilen an Technik 

auch mit Aufwand verbunden ist, natürlich nicht gegen eine Mittel-Zweck-Betrachtung der Tech-

niknutzung. Man muss dann eben den instrumentellen Nutzen der Technik mit den damit verbun-

denen Kosten verrechnen. In der Praxis geschieht dies allerdings sehr viel seltener als man aus der 

Perspektive instrumenteller Techniknutzung in zweckrationalem Handeln erwarten sollte. So hat 

beispielsweise Ivan Illich vor Jahrzehnten mit einer Berechnung Aufsehen erregen können, wonach 

die effektive Fortbewegungsgeschwindigkeit mit dem Auto nicht mehr als 5 Meilen pro Stunde 

betrage, wenn man die Arbeitszeit mitrechnen würde, die zur Bezahlung aller mit dem Auto ver-

bundenen Kosten (Anschaffung, Steuer, Versicherung, Benzin, Reparaturen usw.) erforderlich ist 

(vgl. Illich 1977, S. 27). Konservativere Schätzungen kommen zu weniger dramatischen Ergebnis-

sen, aber immer noch zu dem Befund, dass man – alle Zeitkosten eingerechnet – mit dem Auto 

nicht schneller unterwegs ist als mit dem Fahrrad.5  

Solche Berechnungen, die die indirekten und mittelbaren Kosten der Techniknutzung einbe-

ziehen, stellen Akteure allerdings in der Regel nicht an oder zumindest nicht sehr in die Tiefe ge-

hend. Das hat nicht nur damit zu tun, dass Akteure auch andere als nur zweckrationale Gründe der 

Techniknutzung haben. Es liegt auch nicht nur daran, dass Akteure selbst dann, wenn sie in ihrem 

Handeln zweckrational motiviert sind, dazu neigen, auf kurzfristige und nahräumige Handlungs-

voraussetzungen und -folgen zu fokussieren (vgl. Esser 1993, S. 228f.). Mindestens ebenso wichtig 

ist, dass eine hinreichend eingehende Abschätzung nicht nur der direkten, sondern auch der mittel-

baren Kosten und Nutzen bei vielen etablierten Techniken nur im Prinzip, aber nicht in der Praxis 

möglich ist. In der Praxis scheitert dies an der Vielfalt der Bezüge, mit denen die etablierten Tech-

niken in das Gewebe des gesellschaftlichen Alltags eingeflochten sind.  

In Anbetracht dieser Vielzahl von Bezügen berücksichtigt auch eine Analyse wie die von Illich 

noch viel zu wenige Faktoren. Das beginnt damit, dass Fahrgeschwindigkeit nicht der einzige 

Grund ist, sich für ein bestimmtes Fortbewegungsmittel zu entscheiden, sondern zugleich eine 

Kombination vieler anderer Ziele wie Mobilitätsreichweite, Bequemlichkeit oder Transportkapazi-

tät (beim Auto) bzw. körperliche Betätigung, Stauunabhängigkeit oder Parkplatzunabhängigkeit 

(beim Fahrrad) hinzukommen. Mit diesen anderen Zielen wiederum sind andere Kosten der Tech-

niknutzung verbunden: beispielsweise die höheren Kosten für die stadtnähere Wohnung, die sich 

in Fahrradreichweite zum Arbeitsplatz befindet. Weiter komplizierend kommt hinzu, dass etliche 

                                                 
5 Vgl. z.B. den Artikel „Your Bicycle Is Faster“ von Brad Morgan, unter http://www.context.org/iclib/ic30/morgan/ 
(zugegriffen: 18.12.2017). 
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dieser Kosten der Techniknutzung zugleich auch aus anderen Gründen als der Techniknutzung ein-

gegangen werden. Bei der stadtnäheren Wohnung ist dies beispielsweise das gewünschte urbane 

Umfeld. Und schließlich existieren viele der technischen Ressourcen, die die Voraussetzung der 

Konstruktion und Produktion bestimmter Techniken sind, nicht nur aus diesem Grund, sondern 

weil sie zugleich in vielen anderen Hinsichten nützlich sind. So werden, um auf Freyers Beispiel 

zurückzukommen, Messer nicht nur hergestellt, um Trinkschalen herstellen zu können, und Eisen 

wird nicht nur für die Herstellung von Messern geschmiedet. 

Diese „Mehrfachintegration der Sachen“ (Joerges 1979, S. 131) in unterschiedliche und zum 

Teil ganz heterogene soziale und materielle, technische und nicht-technische Bezüge führt dazu, 

dass gesellschaftlich genutzte Techniken stets mehr sind als nur instrumentelle Ressourcen. Dane-

ben und darüber hinaus werden sie als institutionelle Gegebenheiten wirksam. Sie wirken als „Guß-

formen, in die wir unsere Handlungen gießen müssen“ (Durkheim 1984 [1895], S. 126), bzw. als 

„humanly devised constraints that shape human interaction” (North 1990, S. 3), also als Institutio-

nen. Sie werden dadurch zu Handlungsrahmen oder zu Bestandteilen von Handlungsrahmen, denen 

Rechnung zu tragen sich Akteure in ihrem Handeln auch ganz unabhängig von instrumentellen 

Nutzungsinteressen genötigt sehen. Dies gilt bereits unabhängig von den vielfältigen Formen der 

„Kultur-Bedeutsamkeit von Technik“ (Hörning 1989, S. 98), die ein Übriges dazu tun, um Techni-

ken in institutionelle Gegebenheiten zu transformieren. Zu institutionellen Gegebenheiten werden 

die gesellschaftlich etablierten Techniken bereits dadurch, dass sie wegen ihrer vielfältigen Verwo-

benheit in das gesellschaftliche Gewebe immer auch durch andere Beziehungen stabilisiert werden 

und andere Beziehungen stabilisieren, als die jeweils betrachtete instrumentelle Beziehung. 

Ein wichtiger Punkt mit Blick auf diese Wirksamkeit von Technik als Handlungsrahmen ist, 

dass Eigenschaften und Merkmale, die Techniken zunächst aufgrund ihrer technischen Funktiona-

lität besitzen, hier zu Eigenschaften und Merkmalen werden, die relativ unabhängig von dem Cha-

rakter der Technik als Handlungsmittel wirksam werden können. Der motorisierte Individualver-

kehr ist ein gutes Beispiel, um diesen Punkt zu illustrieren: In instrumenteller Hinsicht ist das Auto 

unter anderem ein Fortbewegungsmittel. Eingeflochten in das Gewebe des städtischen Lebens, ent-

wickelt der motorisierte Individualverkehr Wirkungen auf das soziale Gefüge des städtischen 

Raums, die diese instrumentelle Nutzung zwar voraussetzen, aber doch von ganz eigener Art sind: 

Zusammen mit dem öffentlichen Nahverkehr bestimmt er ganz wesentlich die Raum-Zeit-Geogra-

phie einer Stadt, also die Zeit, die man benötigt, um innerhalb der Stadt von einem zum anderen 

Ort zu gelangen. Dies wiederum beeinflusst die Qualität von Wohnlagen und die Wohnungspreise, 

Wohnortentscheidungen und das Mobilitätsverhalten in der Stadt. Eingeflochten in das Gewebe 
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des städtischen Lebens wird das Auto mithin zu einer institutionellen Gegebenheit für vielerlei 

Handlungen, die mit der instrumentellen Nutzung als Fortbewegungsmittel nur noch mittelbar ver-

bunden sind. 

5. Zusammenfassung 

In der sozialwissenschaftlichen Technikforschung und den Science and Technology Studies 

herrscht gegenüber einer zweckrational-instrumentellen Sichtweise auf Technik und Techniknut-

zung zumeist große Skepsis, wenn nicht gar Ablehnung. Für diese Skepsis gibt es viele sehr gute 

Gründe, beginnend mit der sozialkonstruktivistischen Grunderkenntnis, dass sich Technik nicht 

deshalb durchsetzt, weil sie funktioniert, sondern funktioniert, weil sie sich durchgesetzt hat (vgl. 

Pinch und Bijker 1984). Einige der weiteren Gründe für diese Skepsis habe ich im vorangegange-

nen Abschnitt angesprochen. 

Für die Beschäftigung mit der Frage nach Handlungsträgerschaft von Technik scheint es mir 

dagegen außerordentlich nützlich zu sein, das zweckrationale Handeln, das sich technischer Wir-

kungen instrumentell bedient, zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen. Seine Nützlichkeit be-

steht darin, im Sinne eines idealtypischen Grenzfalls die denkbar asymmetrischste Form der Ver-

bindung von menschlichem Handeln und technischem Wirken zu repräsentieren, diejenige Form 

also, die durch das denkbar geringste Maß an technischer Selbsttätigkeit gekennzeichnet ist. Was 

sich bereits hier oder in der Nähe dieses Grenzfalles an Handlungsträgerschaft von Technik zeigt, 

sollte folglich umso mehr für die vielen anderen Formen des Zusammenwirkens menschlicher und 

technischer Aktivitäten gelten, die in geringerem Umfang durch die instrumentelle Dimension ge-

prägt sind.  

Die folgenden fünf Punkt, die das Ergebnis dieser Analyse in Abschnitt 2 zusammenfassen, 

weisen allesamt auf die besondere Bedeutung der regulativen Handlungsdimension für die Frage 

der Handlungsträgerschaft von Technik hin. 

(1) Die Delegation von Tätigkeiten an technische Artefakte oder Abläufe ist immer eine Dele-

gation in der effektiven und in der regulativen Handlungsdimension: Stets geht auch ein Stück der 

Steuerung und Kontrolle der Handlungsdurchführung an das technische Artefakt über. 

(2) Die von technischen Artefakten oder Abläufen ausgeübte Durchführungssteuerung und -

kontrolle ist ein sinnhaftes Geschehen. Der technisch verfestigte Algorithmus (oder die technisch 

verfestigte Eigenschaft), der (bzw. die) ihr zu Grunde liegt, ist verfestigter Ausdruck erzeugter Se-

lektivität und mithin objektivierter Sinn. 
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(3) Diese beiden Befunde reichen aus, um sinnvoll von einer Handlungsträgerschaft von Tech-

nik zu sprechen. Die Ähnlichkeit zu menschlichem Handeln ist auf der regulativen und nicht auf 

der effektiven Handlungsdimension zu suchen. Nicht nur technisches Verhalten ist ein sinnhaft ge-

steuertes Verhalten auf der Grundlage objektivierten Sinns. Gleiches gilt auch für einen beträchtli-

chen Teil des menschlichen Handelns. 

(4) Der Zusammenhang von regulativer und intentionaler Handlungsdimension in technisch 

unterstützten Handlungen verändert sich im Zuge der Ausdifferenzierung von Technikherstellung 

und -verwendung und des technischen Wandels. Zunehmend werden die technisch bereitgestellten 

Wirkungen zu typischen Handlungsmitteln für typische Handlungsziele, zunehmend werden sie zu 

Handlungsmitteln für Ziele, die durch die entsprechenden Techniken überhaupt erst ermöglicht 

werden. Beides hat zur Konsequenz, dass sich die Abhängigkeit der technischen Handlungsmittel 

von vorgängigen Handlungszielen verringert. Verstärkt ist dagegen umgekehrt damit zu rechnen, 

dass Akteure – zumindest: auch – deshalb bestimmte Ziele verfolgen, weil die technischen Mittel 

dazu verfügbar sind. Technik beeinflusst hier dann auch die intentionale Handlungsdimension des 

betreffenden Handlungsgeschehens. 

(5) Ein weiterer Aspekt des vorangegangenen Punktes ist die mit der Ausdifferenzierung spe-

zialisierter Handlungskompetenzen verbundene Ausdifferenzierung von intentionalem und regula-

tivem Handlungssinn. Zunehmend bekommen wir es nicht nur mit einem menschlichen Experten-

tum, sondern mit einem in „intelligenter“ Technik verkörperten Wissen und Können zu tun, das 

dasjenige ihrer Nutzer so weit übersteigt, dass die technischen Systeme besser wissen als ihre Nut-

zer, was es heißt deren Ziele und Interessen zu verfolgen. Hier entwickelt sich nun auch im Bereich 

des technisch verkörperten Expertentums eine Emanzipation der regulativen Handlungsdimension, 

welche die Möglichkeit noch sehr viel weitreichenderer Einflussnahmen auf Handlungsziele in sich 

trägt, als im vorangegangenen Punkt angesprochen. 

Es ist offenkundig, dass die Art und Weise, wie wir in heutigen westlichen Gesellschaften 

Handlungen wahrnehmen und über sie denken und reden, den Handlungsbeiträgen technischer Ar-

tefakte und Abläufe nicht ansatzweise gerecht wird. Dies wird noch deutlicher, wenn man sich als 

Ergebnis der vorangehenden Analyse klarmacht, dass jedes technisch unterstützte Handeln durch 

technisch verkörperten Sinn mitgesteuert wird. Der Blick auf Mechanismen der Handlungszu-

schreibung an Technik in Abschnitt 3 diente der Erklärung dieses Sachverhaltes: Die vorherr-

schende Praxis der Privilegierung der zielsetzenden Intention bei der Handlungszuschreibung be-

fördert Wahrnehmungsweisen und Denkhaltungen, die den Blick von den Handlungsbeiträgen 
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technischer Artefakte weglenken. Die effektiven und regulativen Handlungssubjekte von Teilhand-

lungen werden im Rahmen dieser Zuschreibungspraxis nur dann als Akteure betrachtet, wenn sie 

als intentionale Handlungssubjekte gedeutet werden. Das ist immer möglich, wenn es sich um 

Menschen handelt, denen man auch dann, wenn sie im Auftrag anderer handeln, zugleich auch 

eigene Handlungsziele unterstellen kann. Diese generelle Unterstellung finden wir technischen Ar-

tefakten gegenüber nicht. Viele Redeweisen, in denen technische Artefakte als Handlungssubjekte 

vorkommen, vermitteln zwar den gegenteiligen Eindruck. Bei ihnen handelt es sich jedoch zumeist 

um stillschweigende soziomorphe Deutungen, deren Implikationen zwar durchaus handlungswirk-

sam sind, dies aber nur hinter dem Rücken der Deutenden. 

Sinn und Zweck des anschließenden Abschnittes 4 war es, einige Grenzen der Reichweite der 

zuvor präsentierten handlungstheoretischen Analyse aufzuzeigen. Wichtig war mir dabei vor allem 

zu zeigen, dass sich diese Grenzen bereits theorieimmanent zu erkennen geben. D.h. bereits die 

handlungstheoretische Analyse selbst zeigt uns ihre Grenzen auf, und zwar vor allem dort, wo sich 

nicht mehr von Sachverhalten der Mehrfachintegration technischer Artefakte oder Abläufe abstra-

hieren lässt. 
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